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80/10 – Kreis Coesfeld

Feststellung der Nachfolgerin für einen freigewordenen 
Sitz im Kreistag

I. Die über die Reserveliste der Partei DIE LINKE in den 
Kreistag gewählte Vertreterin Doris Petras, Willi-Ricker-
Weg 7, 48249 Dülmen, hat mit Ablauf des 31.05.2010 
auf ihr Kreistagsmandat verzichtet.

 Der Nachfolger auf der Reserveliste der Partei DIE LIN-
KE, Herr Georg Duesmann, Weddern 78, 48249 Dül-
men, ist am 15.01.2010 verstorben.

 Gemäß § 45 Abs. 2 des Gesetzes über die Kommunal-
wahl im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlge-

setz – KWahlG) in der zurzeit gültigen Fassung stelle ich 
fest, dass nach der Reserveliste der Partei DIE LINKE

  Frau
  Gabriele Schatzmann-Holz
  Josef-Heydt-Straße 43
  48329 Havixbeck

 Nachfolgerin ist.

II. Die vorstehende Entscheidung wird hiermit gem. § 45 
Abs. 2 KWahlG und gem. § 65 der Kommunalwahlord-
nung (KWahlO) in der zurzeit gültigen Fassung öffentlich 
bekannt gemacht.
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 Gemäß § 45 Abs. 2 i.V.m. § 39 KWahlG können gegen 
die Gültigkeit der Feststellung

- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,

- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher 
Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie

- die Aufsichtsbehörde

 binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Feststel-
lung Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung 
über die Gültigkeit dieser Feststellung gem. § 40 Abs. 
1 Buchstabe a bis c KWahlG für erforderlich halten. Der 
Einspruch ist bei mir schriftlich einzureichen oder münd-
lich zur Niederschrift (48653 Coesfeld, Friedrich-Ebert-
Str. 7, Kreishaus I, Zimmer 131) zu erklären.

Coesfeld, 08.06.2010

Der Wahlleiter  
des Kreises Coesfeld
gez. Püning

81/10 – Kreis Coesfeld

Anerkennung des Vereins „Förderverein des Jugendcafé 
Auszeit e.V.“ als freier Träger der Jugendhilfe

Gemäß § 75 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in Ver-
bindung mit § 25 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) ist durch Beschluss 
des Jugendhilfeausschusses des Kreises Coesfeld vom 20. 
Mai 2010 der 

Förderverein des Jugendcafé Auszeit e.V.

als freier Träger der Jugendhilfe im Zuständigkeitsbereich 
des Jugendamtes des Kreises Coesfeld anerkannt worden. 

Coesfeld, den 31.05.2010

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
Jugendamt

82/10 – Kreis Coesfeld

Anerkennung des Vereins „Kids mit Handicaps e.V.“ als 
freier Träger der Jugendhilfe

Gemäß § 75 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in Ver-
bindung mit § 25 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) ist durch Beschluss 
des Jugendhilfeausschusses des Kreises Coesfeld vom 20. 
Mai 2010 der Verein

Kids mit Handicaps e.V.

als freier Träger der Jugendhilfe im Zuständigkeitsbereich 
des Jugendamtes des Kreises Coesfeld anerkannt worden. 

Coesfeld, den 31.05.2010

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
Jugendamt 

83/10 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3a Satz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur teilwei-
sen Verfüllung eines Regenrückhaltebeckens/Teiches in 
Olfen

Herr Tobias Mehring, Steverstr. 41, 59399 Olfen, beantragt 
die Teilverfüllung eines Regenrückhaltebeckens/Teiches 
im Zuge der Errichtung eines Güllehochbehälters auf dem 
Grundstück Gemarkung Olfen-Kspl., Flur 11, Flurstück 17. 
Es handelt sich bei der geplanten Maßnahme um einen Ge-
wässerausbau. Hierfür ist gem. § 68 Wasserhaushaltsge-
setz – WHG – eine Genehmigung erforderlich. 
Es wurde ein Vorprüfverfahren gem. § 3c UVPG in Verbin-
dung mit § 1 UVPG NW durchgeführt.
Hiermit wird festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeits-
prüfung nicht durchzuführen ist. 

Coesfeld, 09.06.2010

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Mollenhauer

84/10 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3a des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur Erweiterung ei-
ner Anlage zum Halten von Legehennen in Rosendahl

Herr Henrik Althues, Bleck 11, 48720 Rosendahl, hat mit 
Datum 09.12.2009 einen Antrag zur Erweiterung einer An-
lage zum Halten von Legehennen auf dem Grundstück in 
Rosendahl, Gemarkung: Holtwick, Flur: 10, Flurstück: 18, 
vorgelegt.
Gegenstand des Antrages ist die Neuerrichtung eines Lege-
hennenstalls für 19.500 Tiere in Volierenhaltung. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften. 
Für das Vorhaben ist gemäß § 3a–c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen, wenn eine überschlägige 
standortbezogene Vorprüfung durch die Genehmigungs-
behörde ergibt, dass erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind.
Es wurde ein Vorprüfungsverfahren (Screening) zur Feststel-
lung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsunter-
suchung durchgeführt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde 
festgestellt, dass es einer weiteren Umweltverträglichkeits-
prüfung als unselbständiger Teil des Genehmigungsverfah-
rens nicht bedarf, da u.a. erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG in ent-
sprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 des BIm-
SchG bekannt gemacht und ist nicht selbstständig anfecht-
bar.

Coesfeld, 09.06.2010

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Sentis
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85/10 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 12 der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) zur Errichtung und zum Betrieb eines 
Schweinemaststalls in Lüdinghausen

Der Landwirt Hugo Kleuter hat einen Antrag zur Errichtung 
und zum Betrieb eines Schweinemaststalls auf dem Grund-
stück Brochtrup 25, 59348 Lüdinghausen (Gemarkung Lü-
dinghausen-Kirchspiel, Flur 67, Flurstück 14), vorgelegt.
Der für den 08.07.2010 vorgesehene Erörterungstermin fin-
det nicht statt.

Coesfeld, 11.06.2010

Kreis Coesfeld
Der Landrat  
Im Auftrag
gez. Sentis

86/10 – Stadt Dülmen / Bezirksregierung Münster

Ausführungsanordnung des Flurbereinigungsplanes 
Reken-Rekener Feld

Ausführungsanordnung

Im Flurbereinigungsverfahren Reken-Rekener Feld wird 
hiermit die Ausführung des Flurbereinigungsplanes ange-
ordnet gemäß § 61 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 
546), in der derzeit gültigen Fassung.

Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und 
damit der rechtlichen Wirkung des Flurbereinigungsplanes 
wird der 01. Juli 2010, 0:00 Uhr, festgesetzt. Zu diesem 
Zeitpunkt werden die neuen Grundstücke anstelle der alten 
Grundstücke Eigentum der jeweiligen Teilnehmer. 

1. Hinsichtlich der Rechte an den alten Grundstücken und 
der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, 
die nicht aufgehoben werden, treten die neuen Grund-
stücke an die Stelle der alten Grundstücke. Die ört-
lich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten 
Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren örtlicher 
Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 
Abs. 1 FlurbG).

2. Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, na-
mentlich der Übergang des Besitzes und der Nutzung 
der neuen Grundstücke, ist für den Flurbereinigungsplan 
in Absprache mit den betroffenen Beteiligten erfolgt.

3. Mit der Ausführungsanordnung entfallen die Verfügungs-
beschränkungen gem. §§ 34 und 85 FlurbG.

4. Innerhalb von 3 Monaten, vom ersten Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung bzw. Zustellung dieser Ausfüh-
rungsanordnung an gerechnet, können mangels einer 
Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der Flurbe-
reinigungsbehörde folgende Festsetzungen gem. § 71 
FlurbG beantragt werden:
a) angemessene Verzinsung einer vom Eigentümer zu 

leistenden Ausgleichszahlung durch den Nießbrau-
cher (§ 69 Satz 2 FlurbG);

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder an-
derweitiger Ausgleich infolge eines Wertunterschie-
des zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 
70 Abs. 1 FlurbG);

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesent-
licher Erschwernis der Bewirtschaftung  des neuen 
Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG).

 Die Anträge zu 4 a) und 4 b) können von beiden Ver-
tragspartnern, der Antrag zu 4 c) kann nur vom Pächter 
gestellt werden.

Gründe

Grundlage der Ausführungsanordnung ist der unanfechtbar 
gewordene Flurbereinigungsplan Seine Ausführung ist da-
her nach § 61 FlurbG anzuordnen.

Nach dem Erlass der Ausführungsanordnung werden auch 
die öffentlichen Bücher berichtigt, so dass der Grundstücks-
verkehr und die wirtschaftlichen Dispositionen erleichtert 
werden. Ein Aufschub der Berichtigung der Grundbücher 
würde den Grundstücksverkehr behindern. Die Rechte der 
Widerspruchsführer bleiben gewahrt. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Anordnung ist die Klage bei dem

Oberverwaltungsgericht für das
Land Nordrhein-Westfalen
- 9. Senat - (Flurbereinigungsgericht)
in 48143 Münster, Aegidiikirchplatz 5

statthaft.

Sie ist gegen die Bezirksregierung Münster, - Flurbereini-
gungsbehörde -, Leisweg 12, 48653 Coesfeld, zu richten 
und muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der 
Anordnung bei dem Gericht eingegangen sein. Es wird emp-
fohlen, der Klageschrift zwei Durchschriften beizufügen.

Anordnung der sofortigen Vollziehung

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. 03. 1991 (BGBl. I S. 686) in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird hiermit im öffentlichen Interesse und im überwie-
genden Interesse der Beteiligten die sofortige Vollziehung 
dieser vorzeitigen Ausführungsanordnung auch für den Fall 
angeordnet, dass Beschwerde und Anfechtungsklage erho-
ben wird, so dass diese Rechtsmittel keine aufschiebende 
Wirkung haben.

Gründe

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist gerechtfer-
tigt, weil ein besonderes öffentliches Interesse und über-
wiegendes Interesse der Beteiligten an dem gleichzeitigen 
Eintritt der rechtlichen Wirkung des Flurbereinigungsplanes 
gegeben ist. Würde eine etwaig gegen diese Anordnung 
eingelegte Klage die rechtliche Wirkung der Anordnung 
hemmen, träte eine Verwirrung an den Eigentumsverhältnis-
sen ein und die Berichtigung der Grundbücher der übrigen 
Teilnehmer würde weiter hinausgeschoben. Demzufolge hat 
das private Interesse des einzelnen Widerspruchsführers 
an der aufschiebenden Wirkung zurückzustehen gegenüber 
dem besonderen öffentlichen Interesse an der Klarheit der 
Rechtsverhältnisse. 

48653 Coesfeld, 28.05.2010

Bezirksregierung Münster 
Flurbereinigungsbehörde  
Leisweg 12
Tel: 02541/911-231
In Vertretung
gez. Brall
Regierungsvermessungsdirektor
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87/10 – Sparkasse Westmünsterland

Tagesordnung der Sitzung der Verbandsversammlung 
des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland am 
21. Juni 2010 

Am Montag, 21. Juni 2010, findet um 17.00 Uhr in der 
Hauptstelle der Sparkasse Westmünsterland, Bahnhofstra-
ße 1 in Ahaus, eine Sitzung der Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland - Sparkassen-
zweckverband der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg  und Billerbeck - statt.

Tagesordnung

A. öffentlicher Teil

1. Vorlage des Jahresabschlusses 2009 und des Lagebe-
richtes der Sparkasse Westmünsterland

2. Verschiedenes

B. nicht öffentlicher Teil

1. Entlastung der Organe der Sparkasse Westmünsterland
2. Verwendung des Jahresüberschusses 2009 nach 
 § 25 SpkG
3. Verschiedenes

08. Juni 2010

Sparkassenzweckverband Westmünsterland
Sparkassenzweckverband
der Kreise Borken und Coesfeld
und der Städte Coesfeld, Dülmen,
Vreden, Isselburg und Billerbeck
gez. Dr. Kai Zwicker
- Landrat -
Vorsitzendes Mitglied 
der Verbandsversammlung

88/10 – Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
der Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335737169 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 08.09.2010 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 08.06.2010

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 312096837 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 08.09.2010 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 08.06.2010

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 313363491 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 08.09.2010 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die 
Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 08.06.2010

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336449624 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 08.09.2010 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 08.06.2010

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand
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Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336573902 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 10.09.2010 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 10.06.2010

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 302347778 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 14.06.2010

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 335705430 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 15.06.2010

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand
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